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Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz
und Energie des Landes Nord rhein-Westfa len

Ref. 731 Digitalisierung der Landesplanung
Berger Allee 25

40213 Düsseldorf

2. Entwurf der 3. Anderung des Landesentwicklungsplanes NRW; Beteiligungsverfahren nach §

9 Abs.3 ROG i. V. m. § 13 tPlG NRW

hier: Stellungnahme der Stadt Heinsberg

die Stadt Heinsberg wurde mit Verfügung vom 10.03.2026 aufgefordert, eine Stellungnahme zum

überarbeiteten Entwurf der 3. Anderung des La ndesentwicklungsplan es Nordrhein-Westfalen für

eine nachhaltige Flächenentwicklung abzugeben.

Der Planungs-, umwelt- und Verkehrsausschuss hat in seiner sitzung am 23.03.2025 die

nachfolgende Stellungnahme beschlossen.

Seitens der Stadt Heinsberg werden die nunmehr zur erneuten BeteiliSung vorgelegten

Anderungen von Festlegungen und die Einführung neuer Festlegungen begrüßt. Die Festlegungen

werden unterschieden In verbindliche Ziele und abzuwägende Grundsätze. Konkret handelt es

sich hierbei um folgende Festlegungen:

Flächensparende und beda erechte Siedlunsse ntwickluns
lm Ziel 5.1-1 ,,Flächenspa rende und bedarfsgerechte sied lungsentwicklu ng" soll klargeste llt

werden, dass von der neuen Regelung nur neue Brachflächen bzw. brachfallende Flächen ab

lnkrafttreten der 3. Anderung des Landesentwicklungsp lan erfasst werden. Für bisher schon

bestehende Brachflächen soll ein ba uleitplan erisches Scoping im Hinblick auf die tatsächliche

Nutzbarkeit der Brachflächen durchgeführt werden.

Stadt Heinsberg Postfach 1220 52516 Heinsberg

Sehr geehrte Damen und Herren,



Zielabweichunesverfahren für neue Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzunsen mit
besonderer Lagegunst
Mit dem neuen Grundsatz 6.3-6 wird die Anwendung von Zielabweich ungsverfah ren im Einzelfall
für regionalwirtschaftlich besonders geeignete neue GIB (Bereiche für gewerbliche und
industrielle Nutzungen) an Standorten ermöglicht, die über keinen Siedlu ngsansch luss verfügen,
aber unmittelbar an eine Autobahn angebunden sind, und bei denen weitere infrastrukturelle
Vorteile bestehen. lm Zuge des Zielabweichungsverfa hrens nach § 16Abs. 1Abs.4 LPIG NRWwird
die Möglichkeit der Neufestlegung als GIB unter Einhaltung der beda rfsgerechten
Siedlungsentwicklung seitens der Landesplanungsbehörde geprüft .

Standorte des proßflächigen Einzelhandels mit zentralrelevanten Kernsortimenten nur in
zentralen Verso nssbereichen
Das Ziel 6.5-2 wird um eine neue, weitere Ausnahme für die Verbesserung der Nahversorgung
ergänzt. Nach dieser neuen ,, N ahversorgungsa usna h me" sind außerhalb zentraler
Versorgungsbereiche auf Nahversorgu ngsstandorten mit einem wesentlichen Wohnanteil
Einzelhandelsvorh aben mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten mit bis zu 1.200 qm
Verkaufsfläche zulässig. Dazu muss das Vorhaben in einem im Einzelhand elskonzept der
Gemeinde festgelegten N ahversorgu ngssta ndort liegen, der sich innerhalb eines baulich
verdichteten Sied lu ngszusam men hangs mit wesentlichen Wohnanteilen befindet oder direkt
angrenzend liegt und zentrale Versorgungsbereich e von Gemeinden dürfen nicht wesentlich
beeinträchtigt werden. Das Kriterium ,,wesentlicher Wohnanteil" soll den Bezug zu einer
wohnortnahen Versorgung herstellen. Damit scheiden Standorte in Gewerbegebieten aus.

Rücksewinnun von Retentionsraum und weitere Maßnahmen des vorbeugenden
Hochwasserschutzes
Durch eine Ergänzung von Ziel7.4-7 wlrd die vorsorgliche Flächensicherung jetzt auch für weitere
raumbedeutsame Maßnahmen des vorbeugenden Hochwassersch utzes vorgegeben. Es können
u. a. sogenannte Vorranggebiete gesichert werden, um Flächen für Deichrückverlegungen, den
Neubau und die Sanierung technischer Hochwasserschutzan lagen oder
RenaturierunBsma ßnah men auf der Grundlage konkreter Hochwassersch utzkonzepte oder der
jeweiligen Regionalpakte für Hochwassersch utz realisieren zu können. Hiermit sollen
Vereinbarungen aus dem,,Pakt für den Hochwassersch utz" umgesetzt werden. Damit wird auf
die Vergrößerung des Rückhaltevermögens an ausgebauten und eingedeichten Gewässern
a bgezielt.

Standorte zur Aufbereitune und Wiederverwendung von ineralischen Recvclin baustoffen
Zur Unterstützung der Kreislaufwirtschaft und des in Ziel 9.2-4 geplanten Degressionspfads sollen
durch das neue Ziel 9.2-7 ,,Standorte zur Aufbereitung und Wiederverwendu ng von mineralischen
Recyclingbaustoffen" auf der Grundlage eines kreisweiten Konzeptes neue Standortoptionen für
Recyclingan lagen isoliert im Freiraum geschaffen werden. Diese können als GIB mit
entsprechender Zweckbindung festgelegt werden, wenn die infrastrukturellen Voraussetzungen
für einen solchen Standort dort bereits vorliegen und sichergestellt ist, dass nach der Aufgabe der
Nutzung der Anlage der vorherige Freiraumzustand wiederhergestellt wird. Die neuen
standortoptionen für Recyclingan lagen sollen die Wiederverwertu ng von Baustoffen erleichtern
und helfen, den Verbrauch von Kies und Sand zu senken.
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Freiflächen-Sola rgie im Freiraum
Der Titel von Ziel 10.2-14 ,,Raumbedeutsame Freiflächen-Sola renergie im Freiraum" wird
geändert in ,,Freiflächen-Solarenergie im Freiraum". Die ,,Untergrenze" öffnet nicht mehr
,,landwirtschaftliche Kernräume", sondern nur noch ,,vergleichbare landwirtsch aftliche Flächen"
nach dem Grundsatz 10.2-16 für alle Bauarten von Freiflächen-Sola renergieanlagen, wenn im
Wege des jährlich veröffentlichten Freiflächen-Solarenergieanlagen-Monitorings festgestellt
wird, dass gegenüber dem Stand vom 3L.72.2O22 der Zubau an Freiflächen-Sola renergiean lagen
in NRW von 7 GW bis zum 31.12.2030 nicht erreicht wird. Schließlich werden Zubau-
Zwischenwerte für die lahre 2035 und 2040 eingeführt. Diese betragen 11,5 GW bis zum
31.12.2035 und 15,9 GW bis zum 37.72.2040.

Anlase:
Auszug aus der Niederschrift des Planungs-, Umwelt- und Verkeh rsa ussch usses vom 23.O3.2026



Sitzungs-Nr./Gremium/vvahlperiode
2015-2030/PUV/003
Sitzungsdatum
23,03.2016

Auszug aus der Niederschrift
über die Sitsung des Planungs-, Umwelt- und Verkehrsausschusses

der Stadt Heinsberg am 23.03.2026

TOP 't der Tagesordnung: Stellungnahme der Stadt Heinsberg zum
Ptanentwurf zur 2. Beteiligung der 3' Anderung des
Landesentwicklungsplanes NRW

Wortlaut des h lusses:

Die Landesregierung hat am 03.03.2026 den überarbeiteten Entwurf zur ,,3

Anderung des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen für eine nachhaltige

Flächenentwicklung" beschlossen.

Das Ministerium für wirtschaft, lndustrie, Klimaschutz und Energie des Landes

Nordrhein-westfalen (MWIKE) hat die stadt Heinsberg am 10.03.2026 als Träger

öffentlicher Belange zur Stellungnahme aufgefordert.

Über den Aufstellungsbeschluss des ersten Entwurfs der ,,3. Anderung des

Landesentwicklungspläns Nordrein-Westfalen für eine nachhaltige

Flächenentwicklung'; hat der Planungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss in seiner

sitzung am 19.05.2025 beschlossen. Daraufhin wurde mit schreiben vom

22.OS.rO2S die Stellungnahme der Stadt Heinsberg beim MWIKE eingereicht. Nach

Auswertung von rund i.sOO Hinweisen aus dem ersten Beteilig ungsverfah ren wurde

der Planentwurf nun erneut überarbeitet (s. Anlage 2).

Der Landesentwicklungsplan ist seit dem Jahr 2017 rechtskräftig und bildet im Land

Nordrhein-westfalen 
-die oberste Ebene in einem hierarchisch gestuften

Planungssystem. Er ist daS zentrale lnstrument für die gesamträumliche Steuerung

der Flä;he;entwicklung und beinhaltet programmatische Festlegungen (verbindliche

Ziele und abzuwägendL Grundsätze) insbesondere für die sechs Planungsregionen
(Regionalpläne) sowie auch für die Bauleitplanung in den städten und Gemeinden in

Nord rhein-Westfalen.

seitens der stadt Heinsberg werden die nunmehr zur erneuten Beteiligung

vorgelegten Anderungen von Festlegungen und die Einführung neuer Festlegungen

OeSiUßtI Die Festlegungen werdÄn unterschieden in verbindliche Ziele und



abzuwägende Grundsätze.
Festlegungen:

Konkret handelt es sich hierbei um folgende

Flächensoarende und bedarfs erechte Siedlunosentwickl uno
lm Ziel 6. 1-1 ,,Flächensparende und bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung" soll
klargestellt werden, dass von der neuen Regelung nur neue Brachflächen bzw.
brachfallende Flächen ab lnkrafttrelen der 3. Anderung des Landesentwicklungsplan
erfasst werden. Für bisher
ba uleitplanerisches Scoping im
Brachflächen durchgeführt werden.

bestehende Brachflächen soll
auf die tatsächliche Nutzbarkeit
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Mit dem neuen Grundsatz 6.3-6 wird die Anwendung von Zielabweichungsverfahren
im Einzelfall für regionalwirtschaftlich besonders geeignete neue GIB (Bereiche für
gewerbliche und industrielle Nutzungen) an standorten ermöglicht, die über keinen
siedlungsanschluss verfügen, aber unmittelbar an eine Autobähn angebunden sind,und bei denen weitere infrastruktu relle Vorteile bestehen. Irx Zuge des
Zielabweichungsverfahrens nach § '16 Abs. 1 Abs. 4 LplG NRW wird die Möälichkeit
99, Neufestlegung als GrB unter Einhartung der bedarfsge-rechten
Siedlungsentwicklung seitens der Landesplanungsbehörde geprüft .
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tando des ßfläc Ei e hand mit ntralre anten
Kernsortimenten nur in zentralen Versorq nqsberei chen
Das Ziel 6.5-2 wird um eine neue, weitere Ausnahme für die Verbesserung der
Nahversorgung ergänzt. Nach dieser neuen ,,Nahversorgungsausnahme" sind
außerhalb zentraler Versorgu ngsbereiche auf Nahversorgungsstandorten mit einem
wesentlichen Wohnanteil E inzelhandelsvorhaben mit nahverso rg ungsrelevanten
Kernsortimenten mit bis zu 1 .200 qm Verkaufsfläche zulässrg. Dazu muss das
Vorhaben in einem im Einzelhandelskonze pt der Gemeinde festgelegten
Nahversorgungsstandort liegen, der sich innerhalb eines baulich verdichteten
Siedlungszusa mmenhangs mit wesentlichen Wohnanteilen befindet oder direkt
angrenzend liegt und zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden dürfen nicht
wesentlich beeinträchti gt werden. Das Kriterium ,,wesentlicher Wohnanteil,, soll den
Bezug zu einer wohn ortnahen Versorgung herstellen. Damit scheiden Standorte in
Gewerbegebieten aus

Rückqewinn un q von Retentionsraum und weitere
vorbeuqenden

Maßna hmen des
Hoc hwassers c h utzes

Durch eine Ergänzung von Ziel 7.4-7 wird die vorsorgliche Flächensicherung jetztauch für weitere raumbedeutsame Maßnahmen des vorbeugenden
Hochwasserschutzes vorgegeben. Es können u a. sogenannte Vorranggebiete
gesichert werden, um Flächen für Deichrückverl egungen, den Neubau und die
Sanierung technischer Hochwasserschutzanla gen oder Renaturierungsmaßnahmen
auf der Grundlage konkreter Hochwass erschutzkonzepte oder der Jewer ligen
Regionalpakte für Hochwasserschutz realisieren zu können. Hiermit sollenVereinbarungen aus dem ,,Pakt für den Hochwasserschutz" umgesetzt werden.Damit wird auf die Vergrö ßerung des Rückhalteverm
eingedeichten Gewässern abgezielt.

ögens an ausgebauten und



Freifl ächen-Solarenerqie im Freiraum
Der Titel von Ziel 10.2-14 ,,Raumbedeutsame Freiflächen-Solarenergie im Freiraum"
wird geändert in ,,Freiflächen-Solarenergie im Freiraum". Die ,,Untergrenze" öffnet
nicht mehr ,,landwirtschaftliche Kernräume", sondern nur noch ,,vergleichbare
landwirtschaftliche Flächen" nach dem Grundsatz 10.2-16 für alle Bauarten von
Freiflächen-Solarenergieanlagen, wenn im Wege des jährlich veröffentlichten
Freiflächen-Solarenergieanlagen-Monitorings festgestellt wird, dass gegenüber dem
Stand vom 31 .12.2022 der Zubau an Freiflächen-Solarenergieanlagen in NRW von 7
GW bis zum 31 122030 nicht erreicht wird. Schließlich werden Zubau-
Zwischenwerte für die Jahre 2035 und 2040 eingeführt. Diese betragen 11,5 GW bis
zum3l .12.2035 und 15,9 GWbis 2um31.12.2040.

Ohne Aussprache wurde über den Beschlussvorschlag abgestimmt

Die Ausführungen der Venvaltung zu det 2. Beteiligung der 3. Anderung des
Landesentwicklungsplanes des Landes Nordrhein-Westfalen werden zur Kenntnis
genommen.

Die Verwaltung wird beauftragt, eine Stellungnahme mit den oben beschriebenen
lnhalten in das förmliche Verfahren zur 2. Beteiligung des Planentwurfs der 3.

Anderung des Landesentwicklungsplanes NRW des Landes Nordrhein-Westfalen
einzubringen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 18

Standorte zur Aufbereitunq und Wiederverwendunq von mineralischen
Recvclinqbaustoffen
Zur Unterstützung der Kreislaufiryirtschaft und des in Ziel 9.2-4 geplanten
Degressionspfads sollen durch das neue Ziel 9.2-7 ,,Standorte zur Aufbereitung und
Wiederverwendung von mineralischen Recyclingbaustoffen" auf der Grundlage eines
kreisweiten Konzeptes neue Standortoptionen für Recyclinganlagen isoliert im
Freiraum geschaffen werden. Diese können als GIB mit entsprechender
Zweckbindung festgelegt werden, wenn die infrastrukturellen Voraussetzungen für
einen solchen Standort dort bereits vorliegen und sichergestellt ist, dass nach der
Aufgabe der Nutzung der Anlage der vorherige Freiraumzustand wiederhergestellt
wird. Die neuen Standortoptionen für Recyclinganlagen sollen die Wiederverwertung
von Baustoffen erleichtern und helfen, den Verbrauch von Kies und Sand zu senken.

Besch Iuss:

Die Richtigkeit dieses Auszuges wird bescheinigt.



Heinsberg, 24.03.2026

Stadt Heinsberg
Der Bürgermeister
lm Auftrag

Kremers
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